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SCHREIBEN VON AMMANN[ STABFUEHRER] , RAT UND BUERGERN DER STADT
ZUG AN LANDAMMANN UND GESESSNEM LANDRAT VON URI

SSRQ Zug II 793- 795

Bereits habe man gehofft , sie und alle übrigen an der Ausarbei¬
tung des Libells [ von 1604 ] beteiligten Orte [VII kath . Orte
(IX ausg . ZG und GL) ] nicht mehr weiter mit ihrem schon so lange
zwischen ihnen und dem Aeusseren Amt schwelenden Streit [ Tschurri-



46/56

murrihandel ] behelligen zu müssen . Doch da die Drei Gemeinden
nicht auf die von den Orten angebrachten Vorschläge eingehen
wollten , möchte man sie [ als 2 . Vorort ] bitten , dahinzuwirken,
dass zur Beilegung dieses Zwists noch vor Weihnachten eine Kon¬
ferenz der am Libell beteiligten Orte einberufen werde . Die glei¬
che Bitte habe man übrigens schon am 18 . November an [ Schultheiss
und Rat von ] Luzern [ als 1 . Vorort ] herangetragen . ^ [ Eine solche
Tagsatzung wurde dann tatsächlich von den VII kath . Orten (IX
ausg . SZ und AI ) am 19 . /20 . Dezember in Luzern abgehalten , wobei
Zug jedoch nur durch zwei Vertreter der Stadt , Beat Kaspar Zur-

2
lauben und Johann Jakob Brandenberg , vertreten war . ]
"Damit aber Jhr . . . gnuegsamb ersehen mögen , wie vast Wir bedrängt und dahero

verursachet seyen umb beschleünigung diser Conferenz bey Eüch so wol als an¬

der . . . ohrten Zue Sollicitieren , So haben Wir Nothwendig erachtet ein - oder

die andere von disen harten begägnussen und Trangsaten Zue communicieren , Wie

dan sehr . . . schnertzlich Unns Vorkhormen , dass man Von seithen des Gegen-

theils verwichnen 23 . huius wegen eines Manifests , welches der Unsrigen Ei-
3

ner , Zur Defension Unnsers . . . Von der Gegenpart des Ungehorsambs ohne grundt

beschuldigten Statt Schreibers [ Wolfgang Vogt]  ohne Jemanden laesion und

beschimpfung in trukh verfertiget worden , ein Statt und Ambtrath halten , und

wider solches , als wan ess ein Ehrverletzliche Pasquil , oder famos schrifft

wäre , gantz schimpflich dem vernämen nach , hat verfahren , werden auch sogar

über den haupthandel und was deme anhängig , wie sye uns positive haben under-
3

sagen lassen , erkennen wollen , eine ärgerliche Execution , so aber von Unser¬

seits , weil man protestando nit mitsitzen noch richten wollen , verhinderet
4

worden , vornemmen wollen . Und nachdem dises Jhr Vorhaben den Vermeinten fort-

gang nit genommen , hat regierender H. Amman [Johann Heinrich ] J t e n , weileyi

die lauffer [= Boten ] Einen burger , so unschuldiger weys im verdacht ein Ur¬

heber und austheiler des Verdeüthen Manifests zue seyn , auf das rathaus in

arrest Zue füheren sich geweigeret , mit vermelden dass Jhnen verbotten wegen

obschwebenden handeis und dessen dependentien bott oder verbott auszuerichten,

Sie das läufferrökhlin heissen oblegen , da doch Selbige Nit allein von dem

ausern Ambt sonderen von Stat undt Ampt die dienst anvertrauwt undt besoldet

werden undt nebent deme von der Stat allein , ein Jährliches Solarium entpfan-

gen sondern auch von unns besoldet werden . Aber dis Hessen die aus dem au¬

sern ambt sich verlauthen, ^ dass Sie wegen des Zue handen gezognen guets ge¬

sagt Unnsers Stattschreibers in der Cantzley Neüwe brieff aufrichten , und
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solche durch den regierenden Amman siglen lassen wolten . Und haben Eachge-

hends solches alles bey Jhren so genanten hochen gwälden , das ist von dem ge¬

meinen landtman an gehaltnen Gmeinden [ in Aegeri , Menzingen und Baar ] bestä¬

tigen lassen , wobey aber dem Verlaüth nach an allen 3 Ohrten gantz kleine <J

anzahl und nur der mehrere theil aus den selben von denn Unrühwigen anstiff-

teren erschienen , dannoch daselbsten beschlossen und ermehret worden seye,

Eine Gesandtschafft nacher Schwytz , wie geschehen , abzueordnen , Und allen

denn Jenigen , so den Stattschreiber understützten , Jhre in dem ausseren ambt

habende Gefühl Zeins und Capitalia Uidergelegt seyn sollen allermassen würk-

lich Underschidliche Von denn Unnserigen sogar witwen undt waysen auch armen

Stipendianten und Zue mahlen frönden die Jnhaimsche inzücher der Zeisen undt

austriber recht gehabt , oder sonst die gebräuchliche recht wider Jre Schuld¬

ner Heben wollen , nit weiterfahren , das so wol von dem H. Amman als den Weib-

len [d . h . wohl die Weibel von Aegeri , Menzingen und Baar - von letzterem war

dies Christoph Andermatt - ]  die bott und Verbott Undersagt worden,

Geschweigen dan ferners , dass vast kein Tag vorbeygehe , dass nit von denn Jh-

rigen aus denn Gmeinden allerhandt Ehrverlezliche schelt - und Verlümbdungen

wider Unnsern Stattschreiberen den das geschäfft doch ein mehrers nit als ein

andern bürgern berüohrt auf gassen , Strassen , Wirthshäusern , auch so gar in

unser Statt Selbsten ausgegossen werden . Da wir doch bis dahin alzeith ge¬

trachtet die Unserige dahin Zue halten , dass Zue respect der lobl . Ohrt , die

Unns bis Zum austrag des handeis in statu quo ruhen Zuo lassen . . . ermahnet,

Unnserseits kein lauth schreyender Act oder Excess begangen werden möchte.

Wan nun Jhr . . . Von selbsten ermessen Können , das dise Unleidenliche pressio-

nes den unvermeidenlichen anlass erweakhen werden , das die bis dahin in

schrankhen gehaltne Gemüether der Unnsrigen , nit auch Zue all erheüschender

Gegenactus werden verfasst , und dahero gross übel , Unheyl , wo nit gar Todt-

schläg und andere inconvenienzen Zue besorgen stehen werden Als wird . . . bey

Eüch und . . . andern lobl . Ohrtten das Eydtg . Mitleyden . . . walthen und Jhr

. . . dahin bedacht seyn , wie doch altem herkhomen . . . gemäss , disere differenz

möge gehoben werden , dan , obzwar die von dem aussern ambt sich vernemmen las¬

sen , dass Sie vor keiner Conferenz deswegen erscheinen wollen , so wird dan¬

noch denn . . . Ohrten an Mittlen . . . , Sie dahin Zue vermögen , nit ermanglen,

allermassen bekant , dass Vor disem andere Ohrt und Ständt , welche an potenz

dise weith übertreffen , darzue gehemmet und gemuesset [ ?] worden . "

1 ) s . AH 46/9
2) vgl . EA VI 2, 951 a
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3) Letzte 3 Worte unterstrichen
4 ) Letzte 2 Worte unterstrichen
5) Es folgt hier ein Einschub , der sich nicht in das vorgegebene Satzgefüge

einordnen lässt : "Erkennten die HH Raht aus den . . . gmeinden Zwar nit uff
dem Rath sondern in einem wirtzhaus [in der Stadt Zug] " .

Konzept , von Stadtschreiber Wolfgang Vogt - AH 46 , 169 - 170
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